
Departement Schule und Sport 

Schulergänzende Betreuung 

Pionierstrasse 7 

8403 Winterthur 

Telefon 052 267 41 56 oder 052 267 59 90 

www.stadt.winterthur.ch 

November 2022    Bitte Rückseite beachten und ausfüllen 

r Anmeldung für die schulergänzende Betreuung 
Kindergarten und Primarschule 
 

Gewünschter Eintrittstermin:  1. Schulsemester (1. August)  2. Schulsemester (1. Februar) 

Personalien des Kindes 

Name       Vorname       

Adresse       PLZ, Ort       

Geburtsdatum       Geschlecht  m   w 

Schule       

Klasse         KiGa   1.   2.  Lehrperson       

 

Personalien Haushalt/Familie 

Erziehungsberechtigte/r 1 (lebt mit dem Kind im  Erziehungsberechtigte/r 2  

gleichen Haushalt)  wohnt im gleichen Haushalt  

Name, Vorname                         

Telefon Privat              

Telefon Mobil             

Telefon Geschäft             

E-Mail             

 Muss-Felder 

 

Gewünschter Betreuungsumfang 

Anteil am Tages-ta-

rif für Eltern 

Morgen inkl. 

Essen* 

Mittag inkl. Es-

sen 

Mittag inkl. Es-

sen + Nachmit-

tag mit Schule 

Mittag inkl. Es-

sen + Nachmit-

tag ohne Schule 

Nachmittag mit 

Schule 

Nachmittag ohne 

Schule 

10% 30% 55% 65% 30% 45% 

Öffnungszeiten 07.00-08.10 11.50-13.45 11.50-18.00 11.50-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 

Montag       
Dienstag       
Mittwoch       
Donnerstag       
Freitag       

*Kann nur bei einem Bedarf von durchschnittlich 6 angemeldeten Kindern pro Betreuungsort und -tag angeboten werden. 

 

Rechnungsadresse 

 wie Erziehungsberechtigte/r 1                                    wie Erziehungsberechtigte/r 2  

 abweichende Rechnungsadresse hier eintragen:  

 Name        Adresse       

Antrag auf reduzierten Elternbeitrag / Geschwisterrabatt 

 Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Stadt Winterthur Einsicht in diejenigen Personen- und 

Steuerdaten nimmt, die für die Berechnung des Elternbeitrages notwendig sind und auch jederzeit 

das Recht hat, die aktuellen massgebenden Einkommens- und Vermögensdaten zu überprüfen. 

 Aus unserem Haushalt besuchen weitere Kinder die Schulergänzende Betreuung (inkl. Mittags -

tisch Sekundarschule)  Geschwisterrabatt 
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Hinweise für Eltern und Erziehungsberechtigte: 

 

 Jedes Kind erhält einen Betreuungsplatz. Sie werden zu gegebener Zeit die Betreuungsverein-

barung mit der Zuteilung zur Betreuungseinrichtung und weiteren Informationen erhalten. Bitte ru-

fen Sie uns nicht an, sondern warten Sie, bis die Informationen eintreffen.  

 Für die Elternbeiträge an die schulergänzende Betreuung sind die Verordnung und das Beitrags-

reglement über die Kinderbetreuung im schulischen Bereich massgebend. Berechnen Sie Ihren 

Beitrag online unter www.stadt.winterthur.ch/schulergaenzendebetreuung/kosten-und-anmeldung 

 Schnupperzeit: Bei der erstmaligen Anmeldung wird in der Betreuungsvereinbarung eine kosten-

pflichtige Schnupperzeit von 2 Monaten festgelegt. Während der Schnupperzeit gilt eine Kündi-

gungsfrist von 2 Wochen jeweils per Ende Monat. 

 Als Erziehungsberechtigte gelten im gleichen Haushalt mit dem Kind lebende Eltern, Stiefeltern 

und Konkubinatseltern. Ein Konkubinatspartner oder eine Konkubinatspartnerin gilt für ein nicht 

gemeinsames Kind als erziehungsberechtigt im Sinne des Beitragsreglements, wenn das Paar auch 

ein oder mehrere gemeinsame Kinder hat oder wenn das Paar seit mindestens fünf Jahren im glei-

chen Haushalt zusammenlebt.  

 Neuanmeldung und Änderung des Betreuungsumfangs: Die Anmeldung gilt für ein Schulse-

mester und verlängert sich ohne Kündigung automatisch. Es gelten folgende Anmeldetermine:  

1. Semester des Schuljahres (August – Januar): spätestens 30. Juni 

2. Semester des Schuljahres (Februar – Juli): spätestens 31. Dezember 

Anmeldungen und Änderungen während des Semesters können nur in Ausnahmefällen berücksich-

tigt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall für weitere Informationen direkt an die Betreu-

ungsleitung. 

 Kündigung: Die Betreuungsvereinbarung kann mit zweimonatiger Kündigungsfrist jeweils auf  

31. Juli und 31. Januar schriftlich gekündigt werden: 

- Kündigung per 31. Juli: bis spätestens 31. Mai (Datum des Poststempels) 

- Kündigung per 31. Januar: bis spätestens 30. November (Datum des Poststempels)  

 Die Rechtsgrundlagen sind zu finden unter www.stadt.winterthur.ch/erlasse > Band 4: Schule, 

Sport, Kultur > 4.5 Kinderbetreuung. 

 

 

Diese Anmeldung ist verbindlich. Ich habe / wir haben die Hinweise zur Kenntnis genommen und ak-

zeptieren sie. 

Datum Erziehungsberechtigte/r 1                                                                  

Datum Erziehungsberechtigte/r 2                                                                 

 

Senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular an das Departement 

Schule und Sport, Schulergänzende Betreuung, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur oder geben 

Sie es Ihrer Betreuungsleitung ab. 

 

Wird durch die Betreuungsleitung/Koordinationsperson ausgefüllt:  

Zuteilung zur Betreuungseinrichtung 

Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.stadt.winterthur.ch/schulergaenzendebetreuung/kosten-und-anmeldung
http://www.stadt.winterthur.ch/erlasse

